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mutbare Maß an Einsatzbereitschaft und 
eigener damit verbundener Gefährdung 
hängt maßgeblich vom Charakter des je
weils bestehenden Obhutsverhältnisses ab. 
So muß z. B. von den Eltern zur Rettung 
ihres Kindes mehr verlangt werden als von 
einer Nachbarin, die die zeitweilige Be
treuung eines Kindes übernommen hat.

7. Strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt 
Vorsatz voraus, der die Kenntnis der Ob
hutspflicht und des In-hilfloser-Lage-Las- 
sens umfaßt (vgl. OGNJ 1974/9, S. 277, 
OGSt Bd. 15, S. 118, OG-Inf. 1980/5, S. 68).

8. Nach § 120 hat der Obhutspflichtige 
auch für die durch seine Pflichtverletzun
gen fahrlässig verursachten Folgen einzu
stehen. Dem Obhutspflichtigen obliegt so
mit — im Gegensatz zum Hilfeleistungs
verpflichteten nach § 119 — eine Erfolgs
abwendungspflicht (OG-Urteil vom 1. 2. 
1972/5 Ust 1/72).
Daher begeht Mord oder Totschlag (bzw. 
Versuch), wer sich als Obhutspflichtiger 
bewußt dazu entscheidet, jemand in hilf
loser Lage zu lassen, damit dessen Tod ein- 
tritt bzw, sich mit dem möglichen Todes
eintritt bei seiner Entscheidung bewußt ab
findet (vgl. OGSt Bd. 14, S. 147, NJ 1973/3,
S. 87).
Das Merkmal schwere Körperverletzung 
(Abs. 2) entspricht objektiv den in § 116 
Abs. 1 enthaltenen Merkmalen. '

9. § 120 ist gegenüber § 119 (OG-Urteil 
vom 1. 2. 1972/5 Ust 1/72), § 120 Abs. 2 ge
genüber § 114 das spezielle Gesetz. Ist durch 
die Handlung nach § 120 Abs. 1 eine Kör
perverletzung eingetreten, liegt Tateinheit 
zu § 115 vor.
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